
Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1989 über persönliche Schutzausrüstungen (1), geändert durch die Richtlinien

93/68/EWG (2), 93/95/EWG (3) und 96/58/EG (4)

(2000/C 40/06)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(Veröffentlichung der Titel und der Bezugsdaten der harmonisierten Normen im Sinne dieser Richtlinie)

Die Fundstelle der harmonisierten Norm EN 959 ÐBergsteigerausrüstung � Bohrhaken � Sicherheitstech-
nische Anforderungen und Prüfverfahren�, die gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 89/686/EWG im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 183 vom 13. Juni 1998, Seite 12, veröffentlicht wurde, wird aus
dem Amtsblatt gestrichen.

HINWEIS:

� Alle Anfragen zur Lieferung der Normen müssen an eine dieser Europäischen Normenorganisationen
oder an eine Nationalnormenorganisation gerichtet werden, deren Liste (5) sich im Anhang der Richt-
linie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6) befindet, welche durch die Richtlinie
98/48/EG (7) geändert wurde.

� Die Veröffentlichung der Bezugsdaten im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bedeutet nicht, daß
die Normen in allen Sprachen der Gemeinschaft verfügbar sind.

� Die Kommission sorgt für die Aktualisierung dieses Verzeichnisses (8).
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